
  Seite 1 von 1 

  

Amtsperiode 2026/2032 
 
 

Bürgerinformation 
Hauptstrasse 56 
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Telefon: 0911-6801 - 0 
Telefax: 0911-6801 -1977 
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zur 1. Sitzung des Stadtrates 
am 06.05.2026 
 
zu Drucksachen Nr.: 0035/01/2026 
 
 
 
Richtlinien für die Erledigung von laufenden Angelegenheiten 
hier: Grundstücksangelegenheiten 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Richtlinien für die Erledigung von laufenden Angelegenheiten vom 26. Januar 2011 
gelten auch in der Stadtratsperiode 2026 bis 2032. 
 
 
 
Sachverhalt (Problembeschreibung/Begründung): 
 
Das Grundbuchamt fordert für den Vollzug von Grundstücksangelegenheiten eine Legitimation 
der handelnden Person entweder durch Stadtratsbeschluss im Einzelfall oder durch 
Übertragung der Handlungsvollmacht in Form von Richtlinien. 
Um dem Grundbuchamt die Handlungsvollmacht des Ersten Bürgermeisters auch in dieser 
Stadtratsperiode zweifelsfrei nachweisen zu können, werden die am 26.01.2011 erlassenen 
Richtlinien erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
Anlage. Richtlinien vom 26.01.2011 
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